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Rechtssatznummer

1

Entscheidungsdatum

11.06.2019

Norm

WRG 1959 §10

WRG 1959 §138 Abs1 lita

WRG 1959 §138 Abs2

Rechtssatz

Eine eigenmächtige Neuerung iSd § 138 Abs 1 lit a WRG 1959, welche auch Gegenstand eines Alternativauftrages sein

kann, liegt nicht nur bei einer völlig konsenslosen Herstellung einer Wasseranlage vor, sondern auch bei einer

Herstellung von Anlagenteilen, welche vom bewilligten Konsens abweichen.

Schlagworte

Umweltrecht; Wasserrecht; gewässerpolizeilicher Auftrag; Alternativauftrag; eigenmächtige Neuerung;
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